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Allgemeine Vertragsbedingungen für das  
Jungfrau -Marathon Village 
 
 
1. Geltungsbereich 
  Die vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen  

gelten für die Teilnahme am Jungfrau -Marathon-Vil-
lage in den eigenen oder gemieteten Lokalitäten des 
Vereins Jungfrau -Marathon. Veranstalter des Mara-
thon-Village ist das OK -Jungfrau -Marathon, Strand-
badstrasse 44, 3800 Interlaken, Schweiz.  

 
 
2. Anmeldung 
a. Ausstellende im Sinne dieser allgemeinen Vertragsbe-

stimmungen sind Personen, Unternehmungen und Or-
ganisationen, auf deren Namen beziehungsweise 
Firma die verbindliche Anmeldung lautet. 

 
b. Ausstellende Institutionen von Sportartikelherstellen-

den oder Bergbahnen werden nach Absprache ange-
nommen. Der Veranstalt er bietet hier seine n 
Hauptsponsoren einen prioritären Auftritt. Sportarti-
kelgeschäfte, welche diverse Marken anbieten , sind 
zugelassen, sofern sie ausschliesslich unter de m Logo 
des Sportgeschäftes angeboten werden. 

 
c. Die Anmeldung zur Teilnahme am Marathon-Village er-

folgt durch Einsendung des vollständig ausgefüllten 
und rechtsgültig unterzeichneten Anmeldeformulars 
bis zu dem vom Veranstalter bezeichneten Termin. 

 Der Veranstalter haftet nicht für die Folgen oder Schä-
den, die aus falschen, missverständlichen, ungenauen 
oder unvollständigen Angaben in der Anmeldung oder 
auf Grund sonstiger Mitteilungen de r Ausstellenden 
entstehen. 

 Der Veranstalter behält sich vor, ungenügend oder un-
vollständig ausgefüllte sowie verspätet eingegangene 
Anmeldungen nicht zu berücksichtigen. 

 
d. Die Anmeldung ist bindend. Der Eingang der Anmel-

dung muss seitens des Veranstalters nicht bestätigt 
werden. 

 
e. Der Ausstellungsvertrag zwischen Veranstalter und 

der ausstellenden Institution  wird rechtsverbindlich 
durch die Standbestätigung seitens de s Veranstal-
ters. Weicht die Standbestätigung von der Anmeldung 
ab, so gilt der Vertrag als zustande gekommen, falls 
die ausstellende Institution nicht innert einer Woche 
ab Empfang der Standbestätigung schriftlich ihre An-
meldung zurückzieht. 

 

f. Die Ausstellenden haben den Veranstalter über ihr Un-
ternehmen und die von ih nen auszustellenden Pro-
dukte genau zu informieren. Sofern das tatsächlich 
ausgestellte Warenangebot nicht den eingereichten 
Angaben entspricht, ist der Veranstalter berech tigt, 
die erteilte Zulassung zu wi derrufen. Die Ausstellen-
den haften in diesem Falle für sämtliche von ih nen 
eingegangenen Verbindlichkeiten. Sie haben keinerlei 
Ersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter. 

 
g. Der Veranstalter entscheidet allein und endgültig über 

die Zulassung zur Teilnahme und die Zustellung von 
Ausstellungsgut für d as Marathon-Village. Der Ent-
scheid muss nicht begründet werden. 

 Der Veranstalter bestimmt die Platzierung der Aus-
stellenden nach Branche und Produktgruppen, nach 
Internationaler Herkunft, Unternehmensstruktur, 
Wirtschaftsstufen und anderen sachlichen Merkma-
len. 

 Der Veranstalter ist berechtigt, Ausstellungsflächen 
einer ausstellenden Institution zu kürzen, deren Plat-
zierung zu ändern oder eine alternierende Zulassung 
von Ausstellenden vorzuziehen. 

 Der Veranstalter ist berechtigt, Ausstellungsgegen-
stände, die den von ihm gesetzten Veranstaltungszie-
len nicht entsprechen, jederzeit von der Zulassung be-
ziehungsweise Repräsentation auszuschliessen und 
solche Gegenstände eigenhändig zu entfernen. 

 
h. Die zugeteilte Standfläche darf ohne Zustimmung des 

Veranstalters nicht ausgetauscht oder geteilt werden. 
Eine Untervermietung des Standes ist nicht gestattet. 

 
i.  Die Ausstellenden sind verpflichtet, sich nach Treu 

und Glauben zu verhalten. Waren und Dienstleistun-
gen dürfen nicht in einer Weise ausgestellt, angeboten 
oder beworben werden, die die Rechte von Drittperso-
nen verletzen. Widerhandlungen dieser Verpflichtun-
gen können mit sofortigem Ausschluss von der Veran-
staltung bestraft werden.  
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3. Standbereitstellung 
a. Die Bereitstellung der Stände erfolgt nach ausstel-

lungstechnischen Gesichtspunkten. Ein Anspruch auf 
eine bestimmte Lage besteht nicht, sofern nichts an-
deres in einem Sponsoring-Vertrag oder in einer spe-
ziellen Vereinbarung zugesichert ist. 

 
b. Der Veranstalter bestimmt, in welchem Bereich d ie 

Ausstellenden platziert werden. Bei der Standbereit-
stellung kann die Zugehörigkeit des angemeldeten 
Ausstellungsgutes zu Ausstellungsartikelgruppen be-
rücksichtigt werden. 

 
c. Baulich bedingte Säulen und Träger sind grundsätz-

lich in der berechneten Ausstellungsfläche enthalten, 
ohne Anspruch auf Preisreduktion. 

 
d. Abweichungen in der Standbereitstellung oder Stan-

dänderungen auch nach erfolgter Bestätigung, be-
gründen keine Rücktrittsrechte oder Schadenersatz-
ansprüche der Ausstellenden gegenüber dem Veran-
stalter. 

 
 

4. Teilnahmebestätigung 
Die Teilnahmebestätigung wird nach Erhalt des Anmelde-
formulars und dessen Prüfung durch den Veranstalter 
den Ausstellenden zugestellt. Durch die Zustellung der 
Teilnahmebestätigungen werden die Ausstellungsver-
träge rechtsgültig. 
Die Teilnahmebestätigung gilt nur für die anmeldende In-
stitution, an welche die Bestätigung adressiert ist. Eine 
Untervermietung der bestätigten Ausstellungsfläche ist 
strikte untersagt. Ein Tausch der Ausstellungsfläche ist 
nur nach Genehmigung durch den Veranstalter zulässig. 
Der Veranstalter kann den Tausch ohne Nennung von 
Gründen verbieten. 
Der Veranstalter ist berechtigt, die Teilnahmebestätigung 
zurückzuziehen, falls die Standmiete nicht bis zum ver-
einbarten Termin einbezahlt wurde. In diesem Fall gilt der 
Ausstellungsvertrag als einseitig aufgelöst. D ie ausstel-
lende Institution ist verpflichtet, in diesem Fall den Veran-
stalter schadlos zu halten, insbesondere haftet er weiter-
hin für sämtliche von ihm eingegangene n Verpflichtun-
gen, hat jedoch keinen Ersatzanspruch gegenüber dem 
Veranstalter. 
Sollte die ausstellende Institution ihr Warenangebot ohne 
Genehmigung durch den Veranstalter gegenüber den An-
gaben in der Anmeldung ändern oder ergänzen, ist der 
Veranstalter berechtigt, vom abgeschlossenen Ausstel-
lungsvertrag ohne Einhaltung von Fristen zurückzutreten. 
Die Ausstellenden haftet in diesem Falle für sämtliche 
von i hnen eingegangen Verpflichtungen, ha ben jedoch 
kein Ersatzanspruch gegenüber dem Veranstalter. 
 

5. Zahlungsbedingungen  
Als Gegenleistung für das Recht auf Teilnahme an de m 
Marathon-Village haben die Ausstellenden eine Zahlung 
an den Veranstalter zu leisten, die sich nach der Grösse 
und Art der Ausstellungsfläche richtet. Die Miete der Aus-
stellungsfläche schliesst die Auf - und Abbauzeit ein. 
Der Veranstalter behält sich vor, eine kurzfristige Ände-
rung der angegebenen Auf- und Abbauzeiten zu kommu-
nizieren. Ein Anspruch auf Reduktion der Miete ist für sol-
che Änderungen ausgeschlossen. 
Die Ausstellenden erhalten für die Standmiete sowie die 
Zusatzleistungen eine Rechnung. Der Rechnungsbetrag 
ist vorbehältlich abweichender Zahlungsfristen innert 30 
Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzüge zahlbar. 
Im Fall eines Zahlungsverzuges ist der Veranstalter be-
rechtigt, vom Teilnahmevertrag unverzüglich zurückzu-
treten. Die Ausstellenden haften in diesem Falle für sämt-
liche von ihnen eingegangen Verbindlichkeiten, haben je-
doch keinen Ersatzanspruch gegenüber dem Veranstal-
ter. 
Beanstandungen von Rechnungen müssen innerhalb von 
sieben Tagen nach Erhalt schriftlich  geltend gemacht 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als genehmigt. 
Eine Verrechnung mit Ansprüchen an den Veranstalter ist 
nicht zulässig.  
 
 
6. Verpflichtung zur Standnutzung  
Die Ausstellenden sind verpflichtet, ihre Stände während 
den Öffnungszeiten zu nutzen und personell zu betreuen. 
Die Ausstellenden sind  verpflichtet, Beschriftungen mit 
den Geschäftsna men entsprechend den Angaben in der 
Teilnahmebestätigung an den Ständen anzubringen. 
Der Veranstalter ist berechtigt, den bereitgestellten Stand 
hinsichtlich Standgrösse und Ausstellungsobjekte zu 
überprüfen. Bei Verstössen gegen die Vereinbarungen 
kann der Veranstalter die ausstellende Institution auffor-
dern, den vereinbarten Zustand wiederherzustellen, von 
der Ausstellung ausschliessen oder von künftigen Teil-
nahmen ausschliessen.  
Eine Abtretung des Ausstellungsstandes, eine Unterver-
mietung des Standes, eine Teilung des Standes berechtigt 
den Veranstalter, den Teilnahmevertrag, unbeschadet 
seiner Weiterhaftung für die volle Standmiete, fristlos zu 
kündigen und den Stand auf der Marathon-Village auf 
Kosten der ausstellenden Institution räumen zu lassen. 
Weder die vertraglich ausstellende Institution noch der 
Dritte haben irgendwelche Schadenersatzansprüche ge-
genüber dem Veranstalter. 
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7. Öffnungszeiten 
Die Dauer der Veranstaltung ist der Ausschreibung und 
dem Anmeldeformular zu entnehmen. 
Für den Standaufbau und den Standabbau stehen festge-
legte Zeiten zur Verfügung. Auf- und Abbauarbeiten aus-
serhalb dieser Zeiten sind nicht zulässig.  Während den 
Öffnungszeiten des Marathon-Village dürfen keine Auf - 
und Abbauarbeiten getätigt werden. 
 
 
8. Verkaufstätigkeit  
Die Ausstellenden dürfen Ihre Produkte vor Ort verkaufen, 
Bestellungen beziehungsweise Aufträge entgegenneh-
men und entsprechende Kauf - und Dienstleistungsver-
träge zur Ausführung auch ausserhalb der Veranstaltung 
abschliessen. Dies gilt auch für Ausstellungsgüter bei ei-
ner Lieferverpflichtung nach Beendigung der V eranstal-
tung. 
Verkäufe, die nicht den gewerblichen Zwecken des Käu-
fers dienen, sind, auch wenn es sich um den Abschluss 
von Verträgen zur Ausführung nach Beendigung nach 
Veranstaltung handelt, nicht gestattet (dies gilt auch für 
branchenfremde Einkäufe). 
Der Veranstalter ist berechtigt, alle erforderlichen Kon-
trollen, auch von Personen und deren Gepäck, innerhalb 
des Ausstellungsgeländes sowie an den Ausgängen 
durchzuführen. 
 
 
9. Werbung 
Der ausstellenden Institution stehen die Innenflächen ih-
res Standes für Werbezwecke, jedoch nur für die , von 
ihnen ausgestellten und angemeldeten Ausstellung sgü-
ter, zur Verfügung. 
Der Veranstalter kann Vorschriften zur Gestaltung von 
Aussenflächen der Stände mit Rücksicht auf das Gesamt-
bild erlassen. Er kann Werbung, die gegen allgemeine An-
sichten des Anstandes, Werbung von Dritten und der Sitte 
verstossen, entfernen. 
Die Durchführung von Werbeaktionen ausserhalb des 
Standes ist weder auf noch neben dem Gelände des Jung-
frau-Marathons zulässig. 
 
 
10. Absage respektive Abbruch der Veranstaltung 
Nach dem Versand der Teilnahmebestätigung kann die 
Veranstaltung gänzlich abgesagt oder in geänderter 
Weise durchgeführt werden, wenn Umstände vorliegen, 
aufgrund derer sich die Durchführung des geplanten Ma-
rathon-Village für den Veranstalter als unzu mutbar er-
weist, sofern diese unvorhersehbar waren und nicht vom 
Veranstalter verschuldet sind. Solche Umstände liegen 
insbesondere vor im Falle von politischen oder wirt-
schaftlichen Ereignissen, behördlichen Anordnungen, 
Entzug von Bewilligungen sowie bei höherer Gewalt. 

Die Veranstaltung kann auch infolge von Ereignissen, die 
ausserhalb der Verfügungsmacht des Veranstalters lie-
gen oder infolge höherer Gewalt wie zum Beispiel einer 
Pandemie, abgebrochen werden. In diesen Fällen besteht 
keine Haftung der Veranstaltungsleitung. 
 
 
11. Bewachung 
Die Standbewachung und -beaufsichtigung, insbeson-
dere in Bezug auf Wertsachen und Ausstellungsgegen-
stände, ist Sache des Ausstellers, auch während den Auf- 
und Abbauzeiten. Der Veranstalter haftet nicht für Ver-
luste und/oder Beschädigungen an Ständen und Ausstel-
lungsgut. 
 
 
12. Haftung, Versicherungen 
Der Veranstalter schliesst jegliche Haftung für Sach -, 
Personen- oder Vermögensschäden, die auf dem Ausstel-
lungsgelände einschliesslich der Bauten entstehen, aus. 
Ausgeschlossen sind insbesondere Schäden, die durch 
Feuer, Wasser, Explosionen, Gewaltanschläge, Unwetter 
oder andere Formen höherer Gewalt oder durch Diebstahl, 
Einbruch, Versagen der Versorgungsanlagen (Strom, 
Wasser, Gas etc.) und ähnliche Ursachen entstanden 
sind. Dies gilt auch für Schäden, die durch Publikumsver-
kehr, insbesondere durch Besuc her, andere Aussteller, 
Läufer usw. verursacht werden. 
Die Versicherung von Ständen und Ausstellungsgut ist 
Sache des Ausstellers.  
 
 
13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches  Recht un-
ter Ausschluss des Kollisionsrechtes.  
Erfüllungsort ist Interlaken. 
Gerichtsstand für alle Ansprüche beziehungsweise 
Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Thun. 
 
 
14. Unterzeichnung 
Mit Unterzeichnung der Anmeldung anerkennt d ie aus-
stellende Institution diese allgemeinen Vertragsbedin-
gungen als verbindlich. 


